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1. Änderungsrichtlinie zur Änderung der Sportförderrichtlinie des 
Landkreises Prignitz

Aufgrund der §§ 131 Abs. 1 in Verbindung mit 28 Abs. 2 Nr. 9 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I Nr. 19 S. 286), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 
2020 (GVBl. I/20, Nr.38), hat der Kreistag des Landkreises 
Prignitz in seiner Sitzung vom 10.06.2021 folgende Richt-
linie beschlossen: 

Artikel 1
Änderung der Sportförderrichtlinie des Landkreises Prignitz

1. Im Teil I Allgemeine Bestimmungen wird der Pkt. 
5.1 Antragsverfahren um folgenden Satz ergänzt:

„Der Antrag mit den notwendigen Anlagen beim Kreis-
portbund Prignitz e.V. ist im Kalenderjahr 2021 bis zum 
15.07.2021 zu stellen und muss bis zum 31.07.2021 beim 
Landkreis Prignitz als Bewilligungsbehörde vorliegen.“

2. Die Förderung 2.1 Satzungsgemäße Zwecke der 
SV, KFV und des KSB wird im Pkt. 5.1 Antragstellung um 
folgenden Satz ergänzt:

„Die Antragstellung im Jahr 2021 erfolgt zwischen dem 
01.01.2021 und dem 15.07.2021 beim Kreissportbund Prig-
nitz e.V. und muss bis zum 31.07.2021 beim Landkreis Prig-
nitz vorliegen.“

3. Die Förderung 2.2 Wettkampfkosten wird im Pkt. 
5.1 Antragstellung um folgenden Satz ergänzt:

„Die Antragstellung im Jahr 2021 erfolgt zwischen dem 
01.01.2021 und dem 15.07.2021 beim Kreissportbund Prig-
nitz e.V. und muss bis zum 31.07.2021 beim Landkreis Prig-
nitz vorliegen.“

4. Die Förderung 2.3 Lehrgangskosten Aus- und Fort-
bildung wird im Pkt. 5.1 Antragstellung um folgenden Satz 
ergänzt:

„Die Antragstellung im Jahr 2021 erfolgt zwischen dem 
01.01.2021 und dem 15.07.2021 beim Kreissportbund Prig-
nitz e. V. und muss bis zum 31.07.2021 beim Landkreis Prig-
nitz vorliegen.“

5. Die Förderung 2.4 Sportgeräte/- material wird im 
Pkt. 5.1 Antragstellung um folgenden Satz ergänzt:

„Die Antragstellung im Jahr 2021 erfolgt zwischen dem 
01.01.2021 und dem 15.07.2021 beim Kreissportbund Prig-
nitz e.V. und muss bis zum 31.07.2021 beim Landkreis Prig-
nitz vorliegen.“

6. Die Förderung 2.6 Kreis-Kinder- und Jugendspiele 
wird im Pkt. 5.1 Antragstellung um folgenden Satz ergänzt:

„Die Antragstellung im Jahr 2021 erfolgt zwischen dem 
01.01.2021 und dem 15.07.2021 beim Kreissportbund Prig-
nitz e.V. und muss bis zum 31.07.2021 beim Landkreis Prig-
nitz vorliegen.“

7. Die Förderung 2.7 „Jugend trainiert für Olympia“ 
wird im Pkt. 5.1 Antragstellung um folgenden Satz ergänzt:

„Die Antragstellung im Jahr 2021 erfolgt zwischen dem 
01.01.2021 und dem 15.07.2021 beim Kreissportbund Prig-
nitz e.V. und muss bis zum 31.07.2021 beim Landkreis Prig-
nitz vorliegen.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Die Änderung der Sportförderrichtlinie tritt am Tag nach der 
Veröffentlichung in Kraft.

Die Änderungsrichtlinie wird zusätzlich auf der Internetseite 
des Landkreises Prignitz 
www.landkreis-prignitz.de öffentlich bekannt gemacht.

Perleberg, den 10.06.2021

gez. Torsten Uhe 
Torsten Uhe
Landrat des Landkreises Prignitz
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Beschlussfassungen des Kreistages Prignitz vom 10.06.2021 

In der 7. Sitzung des Kreistages des Landkreises Prignitz in 
der Wahlperiode 2019-2024 am 10.06.2021 sind folgende 
Beschlüsse gefasst worden:

TOP 3
Beschluss über die Einwendung zur Niederschrift über 
die 6. Sitzung des Kreistages Prignitz vom 03.12.2020

Beschluss:
Der Kreistag beschließt, die Niederschrift zur Kreistags-
sitzung vom 03.12.2020 im TOP 3 um folgenden Punkt zu 
ergänzen.
„Die Dringlichkeitsanträge werden wie folgt in der Tagesord-
nung eingeordnet.
         TOP 11 - BV/215/2020 Außerplanantrag für das Haus 
                        haltsjahr 2021
         TOP 30 - BV/211/2020 Klageverfahren.“

TOP 6
Beschluss über die Durchführung des Kreistages 
Prignitz gemäß der Brandenburgischen kommunalen 
Notlagenverordnung

Beschluss:
Der Kreistag beschließt, dass zukünftige Sitzungen des 
Kreistages auch als Präsenzsitzungen, Videositzungen 
oder Audiositzungen stattfinden können.

TOP 7
Bestellung eines Prüfers des Rechnungsprüfungsam-
tes

Beschluss:
Der Kreistag beschließt:
Frau Lea Köpke wird gemäß § 131 Absatz 1 in Verbindung 
mit § 101 Absatz 4 und § 28 Absatz 2 Nr. 7 Kommunalver-
fassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) mit Wirkung 
vom 01.07.2021 als Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes 
bestellt.

TOP 8
Bestellung eines Prüfers des Rechnungsprüfungsam-
tes

Beschluss:
Der Kreistag beschließt:
Herr Sebastian Stützer wird gemäß § 131 Absatz 1 in 
Verbindung mit § 101 Absatz 4 und § 28 Absatz 2 Nr. 7 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
mit Wirkung vom 01.07.2021 als Prüfer des Rechnungsprü-
fungsamtes bestellt.

TOP 9
Beschluss über den personellen Wechsel eines stimm-
berechtigten Mitglieds

Beschluss:
Der Kreistag des Landkreises Prignitz wählt Frau Elisa 
Schmidt als Nachfolgerin von Frau Dajana Kutschka in den 
Jugendhilfeausschuss. 

TOP 10
Offener Wahlbeschluss über einen stellvertretenden 
Regionalrat der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Prignitz-Oberhavel

Beschluss:
Der Kreistag bestellt durch offenen Wahlbeschluss gem. 
§ 131 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 4 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
folgenden stellvertretenden Regionalrat für die Regionale 
Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel für die Dauer der 
Wahlperiode 2019-2024: Herrn Stefan Simon (SPD)

TOP 11
Beschluss zum Abschluss einer öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung zwischen der Gemeinde Gumtow und 
dem Immobilienverwaltungs- und Servicebetrieb Prig-
nitz zur Durchführung von Aufgaben zur Betreuung der 
Grundschule im Bereich der Informationstechnik

Beschluss:
Der Kreistag Prignitz beauftragt den Werkleiter des ISP 
zum Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
zwischen der Gemeinde Gumtow und dem Eigenbetrieb 
ISP zur Durchführung von Aufgaben zur Betreuung der 
Grundschule im Bereich der Informationstechnik (IT) (nur 
Schulnetz).

TOP 12
Beschluss über die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 
2021 für den Rettungsdienst Landkreis Prignitz

Beschluss:
Der Kreistag beschließt die 1. Änderung des Wirtschafts-
planes 2021 für den Rettungsdienst Landkreis Prignitz.

TOP 13
Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 1 "Ge-
werbepark Prignitz/Gemeinde Gerdshagen"

Beschluss:
Der Kreistag beschließt die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 1 „Gewerbepark Prignitz/Gemeinde Gerdsha-
gen“. Der Landkreis Prignitz - als Träger der kommunalen 
Planungshoheit stellt für das Gebiet, Storchenstraße, Am 
Kreuzweg, Rapshagener Weg, Am Wuhlwinkel, einen Be-
bauungsplan auf. Das Gebiet befindet sich innerhalb des 
Amtsbereiches Meyenburg, Gemeinde Gerdshagen. Bei 
dem Gebiet handelt es sich um einen planungsrechtlichen 
Außenbereich nach § 35 BauGB. Der Bebauungsplan wird 
aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Gerdshagen entwickelt.
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TOP 14
Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 2 „Ge-
werbepark Prignitz/Stadt Pritzwalk“

Beschluss:
Der Kreistag beschließt die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 2 „Gewerbepark Prignitz/Stadt Pritzwalk“. Der 
Landkreis Prignitz - als Träger der kommunalen Planungs-
hoheit stellt für das Gebiet, Rapshagener Straße, Fürststü-
cke, den Bebauungsplan Nr. 2 „Gewerbepark Prignitz/Stadt 
Pritzwalk“ auf. Bei dem Gebiet handelt es sich um einen 
planungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB. Der 
Bebauungsplan wird aus den Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Pritzwalk entwickelt.

TOP 15
Kapazitäten der Albert-Schweitzer-Schule langfristig 
planen und sicherstellen

Beschluss:
Der Kreistag beschließt:
1. Die Kreisverwaltung wird beauftragt, eine mittel- 
und langfristige Prognose über die Entwicklung der Schüler-
zahlen für Schulen mit dem sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ zu erstellen.
2. Abgeleitet von der prognostizierten Schülerzahlent-
wicklung sollen entsprechende Varianten (wie etwa Anbau, 
Nutzung zusätzlicher Standorte, Neubau) zur langfristigen 
Sicherstellung der räumlichen Kapazitäten für die Beschu-
lung von Kindern mit dem sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ geprüft werden. Im 
Rahmen dieser Prüfung ist auch das jeweilige, zur Umset-
zung erforderliche Investitionsvolumen zu prognostizieren.
3. Die erarbeiteten Varianten sind dem Kultur- und 
Schulausschuss, dem Wirtschafts- und Bauausschuss, so-
wie dem Finanzausschuss im III. Quartal des Jahres 2021 
vorzulegen.

TOP 16
Beschluss über den Jugendhilfe-Teilplan Bedarfspla-
nung für die Kindertagesbetreuung im Landkreis Prig-
nitz 2021-2025

Beschluss:
Der Kreistag des Landkreises Prignitz beschließt den Ju-
gendhilfe-Teilplan Bedarfsplanung für die Kindertagesbe-
treuung im Landkreis Prignitz 2021 – 2025.

TOP 17
Beschluss zur 2. Fortschreibung des Jugendhilfeplanes 
für die Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit, den erzie-
herischen Kinder- und Jugendschutz und die Jugend-
verbandsarbeit in den Sozialräumen des Landkreises 
Prignitz - 2019 bis 2023

Beschluss:
Der Kreistag Prignitz beschließt die 2. Fortschreibung des 
Jugendhilfeplanes für die Jugendarbeit, die Jugendsozial-
arbeit, den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz und 
die Jugendverbandsarbeit in den Sozialräumen des Land-
kreises Prignitz - 2019 bis 2023.

TOP 18
1. Änderungsrichtlinie zur Änderung der Sportförder-
richtlinie des Landkreises Prignitz

Beschluss:
Der Kreistag beschließt die 1. Änderungsrichtlinie zur Ände-
rung der Sportförderrichtlinie des Landkreises Prignitz.

TOP 19
Prignitzer Sportvereine unterstützen - Corona Sonder-
programm-Sport auflegen

TOP 19.1
Änderungsantrag Sonderprogramm Corona- Sport, 
Kunst und Kultur

Beschluss:
Der Kreistag Prignitz beschließt:
1. Der Kreissportbund erhält zur Abdeckung jeglicher 
Aufwendungen der Covid-19 Pandemie für das Haushalts-
jahr 2021 36.000 €.
2. Für jegliche Aufwendungen im Bereich Kunst und 
Kultur werden 36.000 € zur Verfügung gestellt. Die Auszah-
lung erfolgt nach Antragstellung und wird vom Kultur- und 
Schulausschuss genehmigt.

TOP 20
Antrag auf Neubesetzung des Werksausschusses Im-
mobilienverwaltungs- und Servicebetrieb

Beschluss:
Der Kreistag Prignitz beschließt die Neubesetzung des 
Werksausschusses Immobilienverwaltungs- und Service-
betrieb.

TOP 21
Antrag auf Neubesetzung der stellvertretenden Mitglie-
der im Kreisausschuss

Beschluss:
Der Kreistag Prignitz beschließt die Neubesetzung der stell-
vertretenden Mitglieder im Kreisausschuss.
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Öffentliche Zustellung

Auf Grund des § 1 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgVwZG)
vom 18.10.1991 (GVBl.Bbg S. 457), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28.06.2006 (GVBl. Bbg S. 74), 
i. V. m.  § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) vom 12.08.2005  (BGBl. I 2005 S.2354)  wird der Bescheid vom 
07.06.2021 mit dem Aktenzeichen 3220 03 03 PR-TM 777 über eine Kraftfahrzeug- Zulassungsangelegenheit 

öffentlich zugestellt.
 
Empfänger:                Maria-Larisa Veltan
 
zuletzt wohnhaft:      Horning 34
   19322 Wittenberge
 
                                   
Das bezeichnete Schriftstück kann beim Landrat des Landkreises Prignitz, Geschäftsbereich IV, Sachbereich Ordnung, 
Verkehr, Bußgeldstelle - Kfz-Zulassung, Zimmernummer: 153, Berliner Str. 49, 19348 Perleberg, eingesehen und abgeholt 
werden.

Das Schriftstück gilt gemäß § 10 Abs. 2 S. 6 VwZG zwei Wochen nach dem Tag des Aushanges als zugestellt.

Es wird gemäß § 10 Abs. 2 S. 3 VwZG darauf hingewiesen, dass nach Zustellung die Widerspruchsfrist in Gang gesetzt 
wird und nach deren Ablauf Rechtsverluste eintreten können.


